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Bestinimungen seinen Anteil an der f àiiigen Gesamtrente und zahit ihn direkt an
den Rentenberechtigten. Mitteis dieses Verfahrens k5nnen die Vertragsstaaten den
Leistungsexport in der Soziaiversicherung durchftihren und dadurch die Sozialver-
sicherungsanspriche ihrer Einwohner wahren, die im Lauf e ihres Lebens zeitweilig
im Ausiand arbeiten.

Kanada / U.S.A.

Die internationalen Abkommen sehen auch eine Aufhebung der Doppeiversicherung
vor. Die ehrenwerten Unterhausmitgiieder werden sich noch an die Schwierigkeiten
erinnern, mit denen in Kanada ansâssige Personen zu kâmpfen hatten, die in den
Vereinigten Staaten arbeiten, und an die Lage der in Kanada arbeitenden amerika-
nisehen Staatsbtirger. Voril4ufig mu8 dieser Personenkreis noch Beitrâge sowohl an
die Kanadische Rentenversicherung wie auch an die amerikanische Soziaiversiche-
rung abfiihren. Ein nach dem Gegenseitigkeitsprinzip abgeschiossenes Abkommen mit
der Regierung der Vereinigten Staaten wiirde derartige Anomalien beseitigen.

Notwendige Verhandlungen

Ich mâchte aile ehrenwerten Unterhausmitglieder warnen, da13 der Gesetzentwurf
C-35 zwar die Beriicksichtigung des Volksrentensystems in internationalen Abkom-
men gestattet, es jedoch nicht automatisch in Kanada wohnhaften Personen erma$gli-
ehen wird, im Ausland erworbene Rentenansprüche geltend zu machen. Zum Verhan-
deln gehbren imer zwei. Weiche Bedingungen andere Staaten im Rahmen dieser Ver-
trâge bieten woiien und was sie in allen Einzeiheiten von Kanada ais Gegeniei-
stung verlangen werden, kann nattiriich erst nach Beginn der Verhandiungen deut-
iich werden.
Die kanadische Regierung wâre ihrerseits bereit, offizielie Verhandiungen mit

interessierten Staaten aufzunehmen, sobald die Vorlage C-35 Gesetzeskraft erlangt
und wir das Voiksrentensystem auf den Verhandlungstisch bringen kannen. Ich mbch-
te beiiâufig bemerken, daB die internationalen Abkommen über die Soziaiversiche-
rung jederiei Rentensystemn ausschiieaen, bei dem. ein Einkommensnachweis erbracht
werden muf3. Infolgedessen kann der Zuschue zur Gewâhrleistung eines Mindestein-
,kommens niemals Gegenstand internationaier Vereinbarungen sein.

Voraussetzung fiir die Anwartschaft

Zweitens m8chte ich kurz etwas zu der einzigen Bedingung für die Anwartschaft
sagen, die in dem Gesetzentwurf zu f inden ist. In vierzig Jahren wird diese ein-
zige Anwartschaftsbedingung filr aile in Kanada wohnhaften Personen geiten: Der
Anspruch auf Volksrente wird nach Voliendung des 18. Lebensjahres Jahr flir Jahr
durch Aufenthait in Kanada erworben und zwar bis zur maximalen Aufenthaitsdauer
von 40 Jahren. Wer weniger ais 40 Jahre seinen Aufenthait in Kanada hat, erwirbt
Anspruch auf Teiirente in H5he von einem Vierzigstei der volien Rente ftïr jedes
Aufenthaitsjahr in Kanada. Sali die Rente in Kanada ausgezahit werden, ist eine
Mindestfrist von 10 Jahren, fflr Zahiungen mns Ausiand von 20 Jahren Aufenthaît in
Kanada erforderiich.

Gegenwârtig k5nnen in Kanada wohnhaf te Personen mit Voilendung des 65. Lebens-
jahres aus drei Griinden flir eine Voiksrente in Betracht kommen: i. wenn sie voile
40 Jalire nach Erreieliung des 18. Lebenslahres hier gelebt haben. In diesem Falie
steht ihnen eine Rente zu, die sie von jedeni Ort der Weit aus beantragen und an
jedeni Ort der Weit ausbezahit bekommen kannen. Zweitens kann man einen Anspruch
geitend inachen, wenn man in den unmitteibar dem Rentenantrag vorausgehenden 10
Jahren, gewbhniich im Alter von 55 - 65 Jahren, ohne Unterbrechung hier wohnhaf t
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